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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1988

Norm

ZPO §462 Abs2

Rechtssatz

Soweit ein dem Urteil vorangegangener Beschluß im selben Verfahren im Zeitpunkt der bezüglich des Urteils

rechtzeitigen Erhebung der Berufung noch überprüfbar ist, muß er vom Berufungsgericht von Amts wegen überprüft

werden.
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